Anhang 3

Ausbildungsrichtlinien für das Praxissemester 

im Studiengang Transportwesen/Logistik 

der Hochschule Bremerhaven

vom 7. November 1995

1
Ziele des Praxissemesters

1.1
Wechselbeziehung zwischen Theorie und Anwendung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Umsetzung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten durch Anwendung auf komplexe Probleme der 
Praxis

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Nutzbarmachung der Praxiserfahrungen für die Hochschule (Lehre, Studium, Forschung)
1.2
Einführung in die betriebliche Arbeitswelt 

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Vorbereitung auf die spätere berufliche Tätigkeit als Wirtschaftsingenieur, insbesondere Orientierungshilfe für das weitere Studium und den Berufseinstieg durch Einblick in

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Arbeits- und Organisationsstrukturen eines Betriebes

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Wechselbeziehungen zwischen Betriebswirtschaft und Technik

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
soziale Zusammenhänge eines Betriebes (Betriebsleitung/Arbeitnehmerschaft)

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Förderung der Fähigkeit zu kooperativem Handeln

1.3
Anregung zu gesellschaftspolitischen Denkprozessen

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Anstoß zu selbstkritischer Reflexion, insbesondere hinsichtlich der Studiengestaltung und des Berufszieles

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Anstoß zur Reflexion über die gesellschaftlichen Wirkungen der Tätigkeiten von Wirtschaftsingenieuren

2
Grundsätze für die Durchführung des Praxissemesters

2.1
Das Praxissemester ist Bestandteil des Studiums und soll dem Studierenden eine auf eigene Erfahrungen begründete vertiefte praxisbezogene Ausbildung vermitteln. Das Praxissemester ist zeitlich und inhaltlich so in den Studiengang eingeordnet, daß sich die verschiedenen Studienabschnitte sinnvoll ergänzen. Es dauert mindestens  100 Arbeitstage und wird frühestens nach dem 1. Semester des Hauptstudiums abgeleistet.

2.2
Während des Praxissemesters findet die Ausbildung in der Regel außerhalb der Hochschule statt. Der Studierende wird in einem Betrieb oder einer vergleichbaren Einrichtung seines zukünfigen Berufsfeldes tätig. Ihm ist die möglichst selbständige Bearbeitung von Aufgaben gemäß § 1 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik zu übertragen. Diese sind so zu gestalten, daß er aufgrund unmittelbarer Erfahrungen die unter Ziffer 1 genannten Ziele erreichen kann.

2.3
Das Praxissemester wird durch Lehrveranstaltungen der Hochschule vor- und nachbereitet.



2.4
Das Praxissemester steht unter gemeinsamer Verantwortung von Hochschule und betrieblicher Ausbildungsstätte. Die Rechte und Pflichten des Studierenden, der betrieblichen Ausbildungsstätte und der Hochschule werden mit dem Praktikantenvertrag im Rahmen des Praxissemesters (Anlage 4 der Prüfungsordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik) vertraglich geregelt, sofern nicht kollektivrechtliche Regelungen anzuwenden sind.


Der Studierende wird seitens der Hochschule von einem Hochschullehrer und seitens der Ausbildungsstätte von einem Mitarbeiter mit Ingenieur- oder vergleichbarer Qualifikation betreut. Der Studiengang Transportwesen/Logistik und die betrieblichen Ausbildungsstätten benennen jeweils einen für die Organisation zuständigen Beauftragten.

2.5
Während des Praxissemesters fertigt der Student ein Arbeitstagebuch an, das Grundlage seines Abschlußberichtes ist. Das Arbeitstagebuch dokumentiert die ordnungsgemäße Ableistung des Praktikums und ist von dem betrieblichen Beauftragten regelmäßig abzuzeichnen. Das Praxissemester wird anhand des Abschlußberichtes und des nachbereitenden Gespräches bewertet. Die Anerkennung des Praxissemesters gemäß § 6 der Praxissemsterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik ist Voraussetzung für die Zulassung zur mündlichen Abschlußprüfung.

3
Ausbildung im Betrieb

3.1
Ausbildungsstätten und Arbeitsbereiche

3.1.1
Als Ausbildungsstätten kommen Betriebe in Betracht, deren Aufgaben den ständigen Einsatz von Mitarbeitern mit Ingenieur- oder vergleichbarer Qualifikation erfordern.
Arbeitsbereiche, die für Tätigkeiten von Studierenden im Rahmen des Praxissemesters geeignet sind, betreffen:


physische, informationelle und rechtliche Aspekte des Betriebes, sowie Planung und Realisierung von Kommissionier‑, Umschlag‑, Lager‑ und Transportprozessen und ‑systemen für Güter innerhalb und zwischen Betrieben.

3.1.2
Während der Ausbildung im Betrieb wird der Studierende unter fachkundiger Anleitung in die Tätigkeit eines Logistikers eingeführt. Ihm wird zu diesem Zweck eine Aufgabe zu weitgehend selbständiger Bearbeitung übertragen. Diese soll dem Ausbildungsstand angemessen und nach Umfang und Terminierung so angelegt sein, daß  erkennbare Arbeitsergebnisse bzw. ‑fortschritte erzielt werden können. Der Studierende ist in möglichst nicht mehr als zwei aufgaben- oder projektbezogene Arbeitsteams soweit zu integrieren, daß er deren Arbeitsmethoden und Entscheidungsprozesse kennenlernt.
3.2
Rechtliche und organisatorische Ausgestaltung des Ausbildungsverhältnisses im Betrieb

3.2.1
Das Ausbildungsverhältnis zwischen Studierendem, Hochschule und Ausbildungsstätte wird durch den Praktikantenvertrag im Rahmen des Praxissemesters nach Anhang 4 der Prüfungsordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik geregelt.

3.2.2
Zwischen Studierendem, Ausbildungsstätte und Hochschule werden innerhalb der ersten vier Wochen des Praxissemesters fest umrissene Aufgaben vereinbart.

3.2.3
Der Studierende sollte von der Ausbildungsstätte zur Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten in der Selbstverwaltung der Hochschule Bremerhaven möglichst freigestellt werden.

3.2.4
Der betreuende Hochschullehrer hat das Recht, den Studierenden am Arbeitsplatz aufzusuchen.

3.2.5
Die Führung des Arbeitstagebuches und die Abfassung des Abschlußberichtes sind Bestandteil der praktischen Ausbildung im Betrieb.




3.2.6
Die Ausbildungsstätte bescheinigt dem Studierenden die erfolgreiche Ableistung des Praxissemesters nach § 6 Ziff. 2 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik, indem sie eine Beurteilung über die Mitarbeit des Studierenden im Betrieb erstellt.

3.2.7
Der Studierende kann zur Wahrung vertraulicher Informationen seitens der Ausbildungsstätte verpflichtet werden.

4
Betreuung des Praxissemesters durch die Hochschule

4.1
Lehrveranstaltungen zum Praxissemester

4.1.1
Vorbereitende Vorlesung

Der Studierende wird vor dem Praxissemester durch eine Lehrveranstaltung nach § 5 Abs. 2 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik vertraut gemacht mit:

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Zielsetzung und Organisation des Praxissemesters

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsgesetz


Diese Lehrveranstaltungen kann in Blöcken durchgeführt werden. 

4.1.2
Nachbereitendes Gespräch


Der Studierende fertigt einen Abschlußbericht an, der bis zum Beginn des folgenden Semesters dem betreuenden Hochschullehrer vorzulegen ist. Zuvor muß der betriebliche Beauftragte diesen beurteilen und gegenzeichnen. Ein hochschulöffentliches nachbereitendes Gespräch zwischen dem Studierenden und dem betreuenden Hochschullehrer gemäß § 5 (2) Ziffer 2. der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik über die betriebliche Praxis beendet das Praxissemester. 

4.2
Betreuung durch Hochschullehrer


Die Betreuung der Studierenden durch Hochschullehrer soll die Ordnungsmäßigkeit der organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung des Praxissemesters gewährleisten. Jedem Studierenden wird ein Hochschullehrer des Studiengangs Transportwesen/Logistik als Betreuer zugeordnet. Dieser berät den Studenten in organisatorischen und, soweit möglich, in fachlichen Angelegenheiten und wirkt als Mittler zwischen Studierendem und betrieblicher Ausbildungsstätte. Insbesondere wirkt er bei der thematischen Festlegung der Aufgaben mit. An der fachlichen Betreuung kann ein weiteres Mitglied der Hochschule beteiligt werden.Die Zahl der zu betreuenden Studenten im Praxissemester ist gleichmäßig auf die Planzahl der Hochschullehrer des Studiengangs Transportwesen/Logistik zu verteilen.


Der betreuende Hochschullehrer berät den Studenten in regelmäßigen Abständen. Im Rahmen der Betreuung muß der Hochschullehrer wenigstens zweimal die Ausbildungsstätte aufsuchen, davon wenigstens einmal in den ersten vier Wochen des Praxissemesters. In begründeten Ausnahmefällen, z.B. große Entfernung zwischen Ausbildungsstätte und Hochschule, können abweichende Regelungen mit Einverständnis des Fachbereichsrates vereinbart werden. Der Hochschullehrer hat sicherzustellen, daß die Erfahrungen im Praxissemester erfaßt, ausgewertet und für die Ausbildung nutzbar gemacht werden. Dazu können Themen aus dem Praxissemester für Projekte, Konstruktionsaufgaben, Laborarbeiten usw. in den Folgesemestern sowie für die Diplomarbeit aufgegriffen und gegebenenfalls fortgesetzt werden.




5
Allgemeine Regelungen zur rechtlichen Ausgestaltung des Praxissemesters

5.1
Während des Praxissemesters bleibt der Studierende an der Hochschule mit allen Rechten und Pflichten, die sich daraus ergeben, eingeschrieben. Dies betrifft auch die Mitarbeit in den Selbstverwaltungsorganen.

5.2
Das betriebliche Arbeitsverhältnis regelt der Praxissemester‑Vertrag (siehe Anhang 4 der Prüfungsordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik). Eine Vergütung sollte angestrebt werden. Ein Rechtsanspruch 
darauf besteht nicht.

5.3
Der Studierende ist während des Praxissemesters nach § 539 Abs. 1 Nr. 14 d der RVO in der gesetzlichen Unfallversicherung gegen Unfall versichert.

6
Allgemeine Regelungen zur organisatorischen Ausgestaltung des Praxissemesters

6.1
Das Prüfungsamt des Studiengangs Transportwesen/Logistik der Hochschule Bremerhaven ist verpflichtet, die organisatorische Durchführung des Praxissemesters zu gewährleisten.

6.2
Der Studierende weist innerhalb einer gesetzten Frist einen Ausbildungsplatz nach § 4 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik nach. Der betreuende Hochschullehrer berät ihn dabei.

6.3
Kann ein Studierender keinen Ausbildungsplatz nachweisen, so versucht das Prüfungsamt des Studiengangs Transportwesen/Logistik, das die Praxissemesterplätze verwaltet, ihm einen Ausbildungsplatz zuzuweisen. Ist auch dies nicht möglich, so bemüht sich das Prüfungsamt des Studiengangs Transportwesen/Logistik um Alternativlösungen.

6.4
Der betreuende Hochschullehrer achtet im Rahmen seiner Verantwortung auf das Erreichen des Ausbildungszieles.

6.5
Die Betreuung des Studierenden erfolgt im Rahmen der Lehrverpflichtung der Hochschullehrer und wird auf diese angerechnet.

7
Anerkennung des Praxissemesters


Der Prüfungsausschuß entscheidet abschließend über die Anerkennung des Praxissemesters. Hierzu sind die Nachweise nach § 6 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik vom Studierenden vorzulegen. Die Nichtanerkennung von Nachweisen ist seitens des betreuenden Hochschullehrers schriftlich zu begründen. Der Prüfungsausschuß kann in solchen Fällen sowie bei Ausfällen durch Krankheit die Anerkennung des Praxissemesters von der Erfüllung zusätzlicher Auflagen abhängig machen. In besonders begründeten Fällen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses abweichende Regelungen im Einzelfall möglich; dies gilt auch für studentische Verteter in Selbstverwaltungsorgangen der Hochschule. Solche Regelungen sind vor Beginn des Praxissemesters von dem Studierenden zu beantragen. Sie sind nur zulässig, soweit dadurch die Ausbildungsziele des Praxissemesters nicht in Frage gestellt sind.

8 Inkrafttreten

Diese Ausbildungsrichtlinien treten mit Wirkung vom 1. September 1995 in Kraft.

